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Seit 1941 eingetretene formale Änderungen
schweizerischer Kantonswappen und- fahnen

von Louis Mühlemann

von der Académie internationale d'héraldique

Seit dem Erscheinen des vorzüglichen
— leider längst vergriffenen — Buches

von Robert Mader «Die Fahnen und
Farben der Schweizerischen Eidgenossenschaft

und der Kantone» 1 sind die
heraldischen Figuren einiger Kantonswappen

und -fahnen formal überholt
worden. Wenn auch die künstlerische
Freiheit bei der Darstellung eines Wappens
gewahrt bleiben sollte (wobei
selbstverständlich Schildinhalt und Farben
respektiert werden müssen), so muss anderseits

die Notwendigkeit eines einheitlichen
Musters für den offiziellen Gebrauch
staatlicher Hoheitszeichen (zum Beispiel
auf amtlichen Drucksachen, Stempeln,
Amtsschildern usw.) anerkannt werden.
Der gewissenhafte Heraldiker und Vexil-
lologe wird sich daher für diese «amtliche
Heraldik» interessieren.

Zudem hat es sich gezeigt, dass eigentlich

nur zwei der von Mader abgebildeten
Flaggenformen sich allgemein
durchzusetzen vermochten.

Diese Tatsachen bildeten den Anlass zu
diesem Artikel.

Formal abgeänderte (oder präzisierte)
Kantonswappen

In dem von der Schweizerischen
Bundeskanzlei aus Anlass der Jahrhundertfeier

der schweizerischen Bundesverfassung

herausgegebenen Buch 2 finden wir
die neuen Zeichnungen mit den
abgeänderten Wappenfiguren vor, jedoch mit
Ausnahme von Glarus (dessen neues
Wappen erst 1959 geschaffen wurde) und
Schwyz (erst 1963 festgelegt). Bei Basel¬

land und Schaffhausen fehlt der
Texthinweis auf die formalen Änderungen.

Wir behandeln die einzelnen Wappen
in der offiziell festgelegten, in der
Bundesverfassung verankerten Rangfolge der
betreffenden Kantone :

Schwyz

Wappen : in Rot ein silbernes Kreuzchen
im linken Obereck.

Die bisher nicht bestimmten Proportionen

des Kreuzchens in Wappen und
Fahne wurden durch Regierungsrats-
beschluss vom 23. Dezember 1963 offiziell

festgelegt. Die diesbezüglichen
Bestimmungen wurden seinerzeit in dieser
Zeitschrift publiziert3.

Unterwalden nid dem Wald
Nidwaiden

Wappen : in Rot ein aufrechter silberner
Doppelschlüssel.

Die Form des Doppelschlüssels im
Nidwaldner Wappen (und in der Fahne)
wechselte öfters im Verlauf der Jahrhunderte,

wobei die Proportionen zwischen
Schlüsselgriff und Schlüsselbart nicht
immer glücklich gewählt wurden. Im
neuen, von Louis Ruckli, Luzern,
gestochenen Landessiegel von 1944

4 ist es

nun gelungen, den Doppelschlüssel in
heraldisch einwandfreier Form
darzustellen.

Wie es Staatsarchivar Ferdinand Nieder-
berger treffend ausgedrückt hat5, ist der
Schlüssel «ein kräftiger, von der Mitte aus



zu einem kühnen Zweihandgriff
aufgebogener Rundstab, dessen beide gerade
auslaufenden Enden mit den eingefügten
Schlüsselbärten von einer Spange
aufrecht zusammengehalten werden. Die
Barteinschnitte auf den Breitseiten zeigen
— wie im ältesten Nidwaldner Banner
mit dem Doppelschlüssel — das schematisch

angedeutete «heilig Rych» (Kreuz

Christi mit Maria und Johannes Ad:
oben und unten sind noch je zwei
Einschnitte. Diese Verbindung von geradlinig
und rund versinnbildlicht auch den
Nidwaldner Volkscharakter, der nordische
Strenge mit südländischem Schwung
vereinigt».

Der Doppelschlüssel, als typisches
heraldisches Wahrzeichen von Nidwaiden,
erscheint nun seit über 25 Jahren auch
im Landeswappen und in der Kantonsfahne

in dieser eleganten Form (Abb. 1).

Glarus

Wappen : in Rot der nach rechts schreitende,

schwarzgewandete heilige Fridolin,

mit barhäuptigem, dem Zuschauer
zugekehrtem Kopf mit goldenem
Heiligenschein, in der Rechten einen goldenen

Stab, in der Linken ein goldenes
Buch haltend.

Die Wappenzeichnung von Rudolf
Münger in der 1924 von der Bundes¬

kanzlei herausgegebenen offiziellen
Broschüre «Die Wappen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Kantone»
zeigte den heiligen Fridolin mit schwarzem

Stab, rotem Buch (mit Goldschnitt),
umgehängter grüner Tasche und schwarzen

Sandalen mit grünen Riemen. Die
— bereits im Glasgemälde von Dr. Stanz
im Bundeshaus zu Bern vorkommende
— grüne Tasche war, ihrer grünen Farbe

wegen, oft kritisiert worden 6.

Am 30. Oktober 1941 genehmigte der
Regierungsrat des Kantons Glarus einige
Farbänderungen : der Stab wurde gelb,
die Tasche weiss, die Sandalen gelb mit
schwarzen Riemen. Es dürfte sich dabei
um die erste amtliche Festlegung des
Glarner Wappens handeln. Das geänderte
Wappen wurde im Heft «Glarner
Gemeindewappen» 7 dargestellt, wobei eine vom
bisherigen Schema abweichende, heraldisch

und künstlerisch hervorragende
Zeichnung entstand. Von Mader wie auch
im offiziellen Buch der Bundeskanzlei
(1948) wurden — unter Beibehaltung der
Müngerschen Zeichnung — die
Farbänderungen berücksichtigt, in letzterem
Werk jedoch die Tasche samt Tragriemen
aus unverständlichen Gründen in einem
zarten Rosa gedruckt.

Durch Regierungsratsbeschluss vom
25. Juni 1959 wurde eine vollkommen
neue Darstellung eingeführt (Abb. 2). Der
damalige Landesarchivar Dr. Jakob Win-
teler-Marty schrieb uns dazu8 : «Die



— 4 —

Zeichnung stammt vom Grafiker Ernst
Keller in Zürich und ist nach der heutigen
Kunstauffassung stark stilisiert, welcher
Grundsatz übrigens in der guten Heraldik
stets erstes Gebot war. Die Weglassung
alles Nebensächlichen, aller Details, erhöht
die Fernwirkung.»

Beim Fridolin im «new look» sind —
abgesehen von der modernen Zeichnung
— wichtige Änderungen zu vermerken :

Hut und Tasche sind verschwunden, die
Sandalen durch Schuhe ersetzt, das Buch
ist golden tingiert. Wir müssen allerdings
beanstanden, dass Gesicht und Hände,
die früher in natürlicher Farbe waren, nun
nach offizieller Zeichnung weiss tingiert
sein sollen. Der Heilige mit kreideweis-
sem Gesicht und ebensolchen (oder etwa
weiss behandschuhten Händen macht
einen eher komischen als würdigen
Eindruck. St. Fridolin wird deshalb
(insbesondere in den Fahnen) noch öfters und
mit Vorteil mit naturfarbener Haut
dargestellt.

Basel-Landschaft (Baselland)

Wappen : in Silber ein links gewendeter
roter Bischofsstab mit sieben roten Krabben

9 am Knauf.

Die seit dem Erscheinen des Buches

von Mader eingetretene Änderung hat
rein formalen Charakter. Am 7. Oktober

1947 genehmigte der Regierungsrat von
Baselland die von Otto Plattner entworfene
und von Albert Zehntner ausgeführte
neue Zeichnung des Kantonswappens
(Abb. 3). In dieser Zeichnung erscheint
der — wie bisher im Wappen nach
heraldisch links gewendete, in der Fahne
von der Stange abgekehrte 10 — Basler
Stab in einer vereinfachten und gut
stilisierten Darstellung.

Schaffhausen

Wappen : in Gold ein schwarzer
springender, goldgekrönter und goldbewehrter

11 Widder mit roter Zunge.

Am Wappen wurde grundsätzlich nichts
geändert. Anlässlich einer im Jahre 1938
durchgeführten Fassadenrenovation des

Regierungsgebäudes in Schaffhausen
wurde ein neues Wappenrelief geschaffen.

Die hiefür vom Winterthurer
Bildhauer Heinrich Müller gewählte modernisierte

Zeichnung des Widders verdrängte
nach und nach die alten Muster,
insbesondere auf amtlichen Drucksachen.
Sowohl im offiziellen Buch der Bundeskanzlei

von 1948 als auch im vorzüglichen
Werk von Berthy Bruckner-Herbstreit12
erscheint der Widder in der nunmehr
allgemein verbreiteten und durch den
amtlichen Gebrauch bestätigten Form
(Abb. 4)13-
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St. Gallen

Wappen : in Grün ein silbernes
Stäbebündel (Fasces) mit fünf sichtbaren Stäben
und durchgehendem, rechtsgewendetem
silbernem Beil mit rückseitigem Dorn,
kreuzweise umwunden von grünem Band
(Abb. 5).

Herr A. Blöchlinger wurde vom
Regierungsrat mit der Neuzeichnung beauftragt,

und sein Entwurf erhielt durch
Beschluss vom 26. November 1946 (Nr.
1925) die Genehmigung der
Kantonsregierung. Die perspektivische Darstellung

von 8 Stäben wird fallen gelassen;
es sind nur noch 5 Stäbe sichtbar, die
rein flächig wiedergegeben werden. Auch
das Beil wird näher charakterisiert, indem
es als Streitaxt, das Symbol der Wehr-
haftigkeit, bezeichnet wird. Höhe und
Breite des Bündels bestimmte die Regierung

im Verhältnis von 11 : 4 ; das

Band soll nicht breiter sein als der mittlere
Stab. Auf Fahnen muss die Schneide
immer gegen den Schaft gerichtet sein.

— So lautet der wesentliche Inhalt des

Regierungsratsbeschlusses. Dem Künstler
sollen durch denselben keine Fesseln

angelegt und es soll keine Schablone

geschaffen werden.»

Dem Buch «Die Gemeindewappen des

Kantons St. Gallen»14 entnehmen wir
folgende Ausführungen von Staatsarchivar

Dr. Karl Schoenenberger :

«Im Jahre 1942 ergab sich ein Anlass
zur Präzisierung des Wappens, als die
st. gallische Regierung zur Erinnerung an
die 6 50-Jahrfeier der Schweizerischen
Eidgenossenschaft eine Standesscheibe ins
Rathaus zu Schwyz stiftete, entworfen
und ausgeführt vom St. Galler Graphiker
und Kunstgewerbler Anton Blöchlinger.
Dieser wich in der Darstellung des

Kantonswappens von der alten Tradition
insofern ab, als er die 1803 für obligatorisch
erklärte Zahl von 8 Stäben fallen Hess

und auf die perspektivische Darstellung
des Fascesblindels verzichtete. Er ging
dabei von der historischen Überlegung
aus, dass die ursprüngliche Zahl von 8

Bezirken seit 100 Jahren überholt sei,
da der Kanton später in 15 und heute in
14 Bezirke eingeteilt wurde.

Die Herausgabe des Gemeindewappenbuches

legte auch die Bereinigung und
Festlegung des Kantonswappens nahe.

Thurgau

Wappen : schrägrechts geteilt von
Silber und Grün mit zwei naturfarbenen
(alias goldenen) Löwen.

Der Vollständigkeit halber möchten
wir noch die 1957 von Emanuel Bosshart,

Eschlikon, geschaffene, stark
modernisierte Zeichnung des thurgauischen
Kantonswappens auf den amtlichen
Drucksachen erwähnen (Abb. 6).
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Unseres Wissens wurde dieses Muster
bei der Anfertigung von Kantonsfahnen
bis jetzt nicht verwendet.

Gebräuchliche Flaggenformen

Vom Wunsche geleitet, eine möglichst
reichhaltige Auswahl von Fahnen- und
Flaggenformen zur Darstellung zu bringen,

hatte Robert Mader auch solche
Flaggen abgebildet und beschrieben, die
in der Praxis nie vorkommen. Dies trifft
in erster Linie für die «längsrechteckigen
Farbenfahnen» zu, die mit wenigen
Ausnahmen (zum Beispiel Thurgau auf den
Bodenseeschiffen) nicht gebraucht werden.
Preben Kannik hatte in seinem Flaggenbüchlein

15 ausgerechnet diese Flaggen im
Abschnitt «Schweiz» dargestellt. Christian
Fogd Pedersen, Verfasser der neuen Ausgabe

dieses Werkes16, hat, entsprechend
unserem Vorschlag, diese Farbenflaggen
durch die offiziell geführten und allgemein
gebräuchlichen heraldischen Kantonsfahnen
ersetzt 17.

Bei diesen stets quadratischen Fahnen 18

übernimmt das Fahnentuch die Stelle des

Schildes, wobei die sich an der Fahnenstange

befindliche Seite des Tuches der
(heraldisch) rechten Schildseite entspricht.
Dabei sind drei Ausnahmen zu beachten :

1. Luzern : Das Wappen ist gespalten
von Blau und Weiss, die Fahne hingegen
geteilt von Weiss und Blau 19.

2. Schwyz : Das Kreuzlein befindet
sich im Wappen im (heraldisch) linken
Obereck, in der Fahne hingegen in der
Oberecke an der Fahnenstange 20.

3. Tessin : Das Wappen ist gespalten
von Rot und Blau, die Fahne hingegen
geteilt von Rot und Blau.

Neben den heraldischen Kantonsfahnen
werden die langen, zweizipfligen
Farbenflaggen, wie sie Mader abgebildet hat,
häufig verwendet.

Vorliegende Arbeit wurde erstmals in
englischer Sprache publiziert in «Karl

Fachinger Festschrift, Flag studies
presented by friends in honor of his 70th
birthday 26 October 1972», Spezialnummer
von «The Flag Bulletin», Bd. XI, Nr. 3,
herausgegeben vom «Flag Research Center»,

Winchester (USA) 1972.
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Problèmes à propos du diptyque
dit de Jean du Cellier au Musée du Louvre

par Christiane Van den Bergen-Pantens

En 1881 et en 1895, le Musée du Louvre1
acquit successivement les deux volets d'un
petit diptyque rangé jusqu'ici parmi les
œuvres tardives de Memling 2. Le volet
gauche représente le mariage mystique de
sainte Catherine. Celui de droite montre à

l'avant-plan un donateur agenouillé que
présente saint Jean-Baptiste; à l'arrière à

droite, saint Georges terrasse le dragon
sous les yeux de la princesse de Cappadoce ;

à gauche le peintre a mis en scène la vision
de saint Jean l'Evangéliste à Pathmos.
Brochant sur le manteau du donateur et sur
les herbes du sol au bas du panneau, est
peint un écu aux armes de la branche bru-
geoise de la famille du Cellier : aux i et y,
d'or à quatre bandes de gueules, au franc-canton
du second, chargé d'une bande bretessée d'argent;
aux 2 et 3, Van der Woestyne, d'argent au
chevron de sable chargé de trois coquilles d'or

et accompagné de trois merlettes du second ; sur
le tout écartelé aux 1 et 4, d'or à la croix de

sable, Gruthuse, aux 3 et 4, de gueules au
sautoir d'argent, Van der Aa.

Ces armoiries sont casquées, cimées
d'une tête de cerf (très effacée) et
entourées de lambrequins bouillonnants 3.
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